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1. Anlass 

Mit der Aufstellung des B-Plan Nr. 18 möchte die Gemeinde Hornstorf in der Ortslage 
Hornstorf die Ansiedlung von Gewerbebetrieben bauleitplanerisch vorbereiten. 

Der Geltungsbereich umfasst ein Gebiet in der Flur 2 der Gemarkung Hornstorf der Ge-
meinde Hornstorf, nördlich der Bahnstrecke Wismar - Rostock, begrenzt durch den 
Rüggower Weg im Osten, der Kreisstraße NWM 34 „Hauptstraße“ im Norden und der Ost-
tangente im Westen. 

Im Zuge der Planung und Planrealisierung sind die Belange des im Bundesnaturschutzrecht 
verankerten Artenschutzes zu berücksichtigen. Insbesondere ist zu prüfen, ob bzw. in wel-
chem Ausmaß das Vorhaben Verbotstatbestände im Sinne von § 44 BNatSchG (s.u.) verur-
sachen kann. Der vorliegende Fachbeitrag legt dar, ob bzw. inwieweit besonders bzw. streng 
geschützte Tier- und Pflanzenarten vom Vorhaben betroffen sein können. 

2. Artenschutzrechtliche Grundlage (§ 44 BNatSchG) 

§ 44 BNatSchG benennt die zu prüfenden, artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände: 

„Es ist verboten, 

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-
ren (Zugriffsverbote). (…)“ 

Gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG gilt Folgendes:  

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zu-
griffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV 
Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-
trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei An-
wendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 
kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 
wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 
werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,  
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3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschütz-
te Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens 
kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“ 

Mit diesen Regelungen sind die im hiesigen Kontext relevanten gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschriften der EU-Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie in nationales Recht umge-
setzt und allein maßgeblich für die Beurteilung der Genehmigungsvoraussetzungen nach 
BImSchG.  

Kann ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nicht ausgeschlossen werden, besteht die 
Möglichkeit der Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG: Demnach können die nach Lan-
desrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden von den Verboten des 
§ 44 BNatSchG im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen, u.a. aus anderen zwingenden 
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirt-
schaftlicher Art.  

Eine Ausnahme darf allerdings nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 
gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art – bezüglich derer 
die Ausnahme zugelassen werden soll - nicht verschlechtert. 

Im Rahmen der Bewertung von zulässigen Eingriffen im Sinne von § 17 Abs. 1 und Vorhaben 
im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG (letzteres hier vorliegend: Das Vorhaben wird 
durch einen Bebauungsplan vorbereitet) und ihren Auswirkungen auf den Besonderen Arten-
schutz sind, wie die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, somit alle europäischen Vogelar-
ten sowie auf Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistete Tiere und Pflanzen zu berücksichtigen. 

Abbildung 1: Schema zur Ableitung der Europäisch geschützten Arten, die bei Vorhaben gemäß §44 Abs. 5 
BNatSchG prüfrelevant sind. Quelle: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/geschuetzte_arten.pdf, abgeru-
fen am 25.10.2023. 

https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/geschuetzte_arten.pdf
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3. Artenschutzrechtliches Funktionsprinzip 

Die §§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG befassen sich unter entsprechender vorhabenbezo-
gener Einschränkung durch § 44 Abs. 5 BNatSchG in Bezug auf europäische Vogelarten 
und Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (vgl. Abb. 1) mit den Verboten: 

1. Nachstellen, fangen, verletzen und Töten wild lebender Tiere sowie Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen (Tötungsverbot), 

2. Erhebliche Störung wild lebender Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten (Störungsverbot), 

3. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
wild lebenden Tiere (Zerstörungsverbot). 

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG bezieht sich auf die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen (Zu-
griffsverbote). 

Im Zusammenhang mit dem Tötungsverbot ist wesentlich, dass insbesondere das Bundes-
verwaltungsgericht mit Urteil vom 28.04.2016 (Az. 9 A 9.15, Rn. 141) auf folgende, für die 
artenschutzrechtliche Prognose wesentliche, Voraussetzungen hingewiesen hat: 

Die im Rahmen des besonderen Artenschutzes zu betrachtenden Arten leben nicht in unbe-
rührter Natur, sondern in vom Menschen gestalteten Naturräumen mit jeglichen damit ver-
bundenen anthropogenen Elementen und Gefahren, die insofern auch Teil des sog. Allge-
meinen Lebensrisikos der jeweils zu betrachtenden Arten sind. Das Allgemeine Lebensrisiko 
der im Umfeld des Vorhabens wild lebenden Arten wird insbesondere geprägt durch die Ge-
fahren, die von der aktuellen Flächennutzung, dem Straßenverkehr und der Prädation durch 
Haustiere ausgehen. Unter anderem diese anthropogenen Gefahren gehören zum sog. 
Grundrisiko der im Umfeld wild lebenden und die betreffende Planfläche ggf. mit nutzenden 
Arten. Das vorhabenbezogene Grundrisiko einer Art ist insofern kein Nullrisiko. 

Des Weiteren hat u.a. das o.g. höchstrichterliche Urteil klargestellt, dass nur dann eine signi-
fikante Erhöhung des Tötungsrisikos gegeben ist, wenn das Vorhaben das Hinzutreten be-
sonderer Umstände hervorruft. Die Planung beansprucht eine westlich und nördlich von 
Siedlung, östlich von Gewerbenutzung sowie östlich und westlich von Straßen begrenzte Flä-
che aus Acker im südlichen Planbereich und einer Ruderalflur mit Siedlungsgehölzen im 
nördlichen Planbereich. Eine Vorprägung des Plangebietes ist insofern vorhanden. 

Dies gilt im übertragenen Sinne auch für das Störungsverbot. Die Störempfindlichkeit sied-
lungstypischer Arten in Bezug auf anthropogene Einflüsse ist erheblich geringer als diejenige 
der in ausschließlich naturnahen, siedlungsfernen und störungsarmen Habitaten lebenden 
Tiere. Unter diesem Aspekt stets zu beachten ist, dass eine Störung im artenschutzrechtlichen 
Sinne nur dann erheblich und relevant ist, „wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert.“ Bei siedlungstypischen Arten ist die 
Schwelle zu einer vorhabenbedingten Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer loka-
len Population erheblich höher als bei ausschließlich siedlungsfern lebenden Arten. 

Im Hinblick auf das Zerstörungsverbot ist stets zu unterscheiden zwischen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten, die saisonal (also pro Brut- und/oder Rastperiode) wechseln und solchen, 
die eine gewisse Stetigkeit aufweisen. Eine vom (eingeschränkt mobilen und stenöken) Eremi-
ten besetzte, vermulmte alte Stieleiche weist beispielweise eine weitaus höhere Stetigkeit und 
artenschutzrechtliche Relevanz auf, als das jährlich neu innerhalb oft saisonal wechselnder 
Reviere angelegte Gelege eines Bodenbrüters. 

Sofern Schutzmaßnahmen erforderlich sind, ist zwingend das bundesrechtliche Grundprinzip 
der Verhältnismäßigkeit anzuwenden. Dies bedeutet, dass die ggf. erforderliche Vermeidung 
des vorhabenbezogenen Eintritts auch artenschutzrechtlicher Verbote stets mit den mildesten 
wirksamen Mitteln erfolgen muss. 
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Den Maßstab für die vorliegende Neubewertung der Planinhalte bilden, zusammenfassend 
dargestellt, die durch die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Besonderen Artenschutz 
definierten Prinzipien: 

• Erforderlich und ausreichend ist im Artenschutzrecht eine am Maßstab praktischer 
Vernunft ausgerichtete Prüfung.1 

• Zwingend erforderlich für die Ermittlung der Relevanz einer Art ist nicht, ob diese tat-
sächlich oder potenziell im Plangebiet vorkommt, sondern ob die Planung bzw. das 
Vorhaben besondere Umstände herbeiführt, die aufgrund der regelmäßigen 
und/oder häufigen Präsenz der Arten geeignet sein können, bei diesen Verbote in 
Bezug auf jene Arten auszulösen. Wesentlich hierbei ist die Abschätzung der Gefah-
ren, die sich für die relevanten Arten bereits aus dem allgemeinen Naturgeschehen 
in einer vom Menschen gestalteten Landschaft ergeben.2 

• Ein Nullrisiko ist im Rahmen der artenschutzrechtlichen Bewertung für die relevanten 
Arten nicht zu fordern.3 

• Anders als im Habitatschutz setzt die Wirksamkeit von Schutz- und Vermeidungsmaß-
nahmen nicht voraus, dass die Beeinträchtigung sowohl mit Gewissheit, als auch 
vollumfänglich ausgeschlossen werden kann.4 

• In einer Situation, die von derzeit noch nicht ausräumbaren wissenschaftlichen Unsi-
cherheiten über Wirkungszusammenhänge geprägt ist, darf mit Prognosewahrschein-
lichkeiten, Schätzungen und Analogieschlüssen gearbeitet werden.5 

• Sowohl die Notwendigkeit, als auch die Verhältnismäßigkeit von ggf. in Betracht 
kommenden Schutzmaßnahmen ist stets zu prüfen. Die Genehmigungs- und Fach-
behörden haben das mildeste geeignete Mittel zur Abwendung artenschutzrechtlicher 
Verbote zu wählen. 

 

 

1 BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008 - 9 A 14/07 – juris, Rn. 57. 

2 BVerwG, Beschluss vom 08.03.2018 - 9 B 25.17, LS und RN 11 

3 vgl. BVerwG, Urteil vom 28. April 2016 – 9 A 9/15 − juris, Rn. 141. 

4 BVerwG, Urteil vom 27. November 2018 – 9 A 8/17 – juris, Rn. 123. 

5 BVerwG, Urteil vom 27. November 2018 – 9 A 8/17 – juris, Rn. 133 f.; BVerwG, Urteil vom 9. Juli 
2008 – 9 A 14/07 – juris, Rn. 63. 
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4. Räumliche Lage und Kurzcharakterisierung 

Das Plangebiet befindet sich im nördlich der Bahnstrecke (Rostock – Wismar) gelegenen 
Ortsteil von Hornstorf. Östlich angrenzend verläuft Rüggower Weg, nördlich die Kreisstraße 
NWM 34 und westlich die Osttangente. Bei der Vorhabenfläche handelt es sich gemäß 
Feldblockkataster um eine Ackerfläche (Feldblock DEMVLI084AC10083).  

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 40/4 und 41/5 der Flur 2 in der Gemar-
kung Hornstorf und hat eine Gesamtgröße von 2,68 ha. 

Abbildung 2: Übersicht über die Lage des Plangebietes. Quelle: Planungsbüro Sebastian Müller, Stand 
24.11.2025. 
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5. Merkmale der geplanten Geländenutzung 

Mit der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 wird die Ansiedlung von Ge-
werbetreibenden vorbereitet. Der Bebauungsplan sieht als Art der baulichen Nutzung ein 
Gewerbegebiet vor. 

Zulässig sind 

• Gewerbebetriebe aller Art (Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe), ein-
schließlich Anlagen zur Erzeugung und Speicherung von Strom oder Wärme aus so-
larer Strahlungsenergie 

• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

• Tankstellen, 

• Anlagen für sportliche Zwecke 

Ausnahmsweise können 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Woh-
nungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet zugelassen werden. 

Ausschluss von allgemein zulässigen Nutzungen gemäß § 1 (5) BauNVO 

Nicht zulässig sind 

• Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus Windenergie 

Ausschluss von ausnahmsweise zulässige Nutzungen gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO 

Nicht zulässig sind 

• Vergnügungsstätten auf, die durch die Erschließungsstraße verbunden werden. Zuläs-
sig in beiden Bereichen sind:  

Das Vorhabengebiet teilt sich in 4 Bereiche auf, die sich in der Festsetzung der maximal 
möglichen Gebäudehöhe unterscheiden. Ebenfalls vorgesehen ist die Festsetzung von Flä-
chen für die Ver- und Entsorgung mit der Bestimmung Regenwassersammel- und Versicke-
rungsanlagen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung der Grundflächenzahl bestimmt. 
Eine Überschreitung der GRZ gemäß § 19 (4) Satz 4 und §19 (5) BauNVO ist zulässig. Die 
GRZ beträgt 0,8. 
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Abbildung 3: Verkleinerter Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplans. Quelle: Planungsbüro Sebastian 
Müller, Stand 24.11.2025. 
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6. Bewertung 

6.1. Nationale und internationale Schutzgebiete  

Abbildung 4: Europäische und nationale Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes (Rechteck). Grün = Land-
schaftsschutzgebiet, blau = FFH-Gebiet; rot = Naturschutzgebiet; braun = SPA Gebiet. Datengrundlage: Topo-
grafische Karte GeoPortal.MV 2025, erstellt mit QGIS 3.4.8. 

Das Plangebiet beansprucht kein nationales sowie internationales Schutzgebiet. Im weiteren 
Umfeld befinden sich folgende Gebiete:  

• Flächennaturdenkmal FND HWI 2 „Doorstein“, in einer Entfernung von 2.100 m 
westlich des Vorhabens 

• Europäisches Vogelschutzgebiet SPA DE 1934-401„Wismarbucht und Salzhaff“, in 
einer Entfernung von 2.500 m nördlich  

• Landschaftsschutzgebiet L 56 „Wallensteingraben“, in einer Entfernung von 3.400 m 
südwestlich des Vorhabens 

• Naturschutzgebiet Nr. 146 „Teichgebiet Wismar-Kluß“, in einer Entfernung von ca. 
3.800 m nördlich zum Vorhaben 

• FFH-Gebiet DE 1934-302 „Wismarbucht“, in einer Entfernung von ca. 4.900 m 
westlich vom Vorhaben 

Aufgrund der Entfernung der umgebenden Schutzgebiete und der lokal begrenzten, vorha-
benrelevanten Auswirkungen sind insb. unter Berücksichtigung der am Standort bereits ge-
gebenen Vorbelastungen (Bahnstrecke, Osttangente, Gewerbegebiet) keine Beeinträchtigun-
gen der entsprechenden Erhaltungs- und Entwicklungsziele zu erwarten. 

Es ergeben sich somit keine artenschutzrechtlich relevante Belange aus der umgebenden 
Gebietskulisse. 
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6.2. Pflanzen-, Biotop- und Habitatpotenzial für den Artenschutz 

6.2.1. Geschützte Biotope laut Biotopkataster MV 

Abbildung 5: Darstellung der geschützten Biotope im Umfeld des Plangebietes. Kartengrundlage: Topografische 
Karte; Quelle: GeoPortal.MV 2025. 

 
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich gemäß Biotopkataster MV nachfolgend aufgeführ-
te geschützte Biotope: 

1. Laufende Nummer im Landkreis: NWM21225 
Biotopname: temporäres Kleingewässer, Hochstau-
denflur, undiff. Röhricht, trockengefallen 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. 
der Uferveg. 
Fläche in qm:  1.827 

2. Laufende Nummer im Landkreis: NWM21224 
Biotopname:  temporäre Kleingewässer, Hochstau-
denflur 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. 
der Uferveg.  
Fläche in qm: 243 
 

3. Laufende Nummer im Landkreis: NWM21229 
Biotopname:  permanentes Kleingewässer; Gehölz; 
Hochstaudenflur  
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer; einschl. 
der Uferveg. 
Fläche in qm: 605 

4. Laufende Nummer im Landkreis: NWM21233 
Biotopname:  temporäres Kleingewässer; Gehölz  
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer; einschl. 
der Uferveg. 
Fläche in qm: 239 
 

 

Von der Umsetzung der Planinhalte gehen weder direkte, noch (vorbelastungsbedingt) mit-
telbare erhebliche Beeinträchtigungen von Wertbiotopen und gesetzlich geschützten Bioto-
pen aus. 

1 

2 

3 

4 
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6.2.2. Biotope und Lebensräume 

Abbildung 6: Feldblockkataster, unmaßstäbiger Ausschnitt Umweltkartenportal MV 2025. 

Die überplante Fläche ist im Feldblockkataster als Ackerfläche verzeichnet. Der innerhalb des 
Geltungsbereichs ausschlaggebende Biotoptyp ist Lehmacker ACL. 

Abbildung 7: Blick in Richtung Osten über die Vorhabenfläche Foto: 10.10.2024. 
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6.3. Bewertung nach Artengruppen 

6.3.1. Vögel 

Von der Überbauung betroffen ist hauptsächlich der Biotoptyp „Lehmacker“. Die Erfassung 
des Plangebietes erfolgte am 10.10.2024, aufgrund der vorgefundenen Biotopstruktur wird 
eine Potentialabschätzung für Brutvögel vorgenommen. 

6.3.1.1. Gehölzbrüter 

An das Plangebiet angrenzend befinden sich entlang der Bahntrasse und Osttangente Ge-
hölzstrukturen in Form von Gebüschen, Baum und -strauchhecken aus jüngeren und älteren 
Bäumen, sowie entlang der Straße eine Baumreihe. Diese Strukturen können von Gehölzbrü-
tern als Bruthabitat genutzt werden. Folgende Arten können dort potenziell auftreten: 

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Gelbspötter, 
Gimpel, Grünfink, Heckenbraunelle, Kohlmeise, „Kuckuck“, Mönchsgrasmücke, Ringeltau-
be, Singdrossel, Stieglitz, Sumpfmeise, Zaunkönig und Zilpzalp. 

Diese Arten zeichnen sich allesamt durch eine jährlich hohe Flexibilität bei der Brutplatzwahl 
und eine geringe Scheu gegenüber dem Menschen aus, so dass die Planumsetzung in den 
umliegenden potenziellen Bruthabitaten keine Änderung der Habitatpotenziale generieren 
wird, zumal keine Eingriffe in Gehölzstrukturen erfolgen. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

Tötung?     Nein, Vermeidungsmaßnahme 1 

Im Zuge der Planrealisierung kommt es zur unvermeidbaren Abnahme einer straßennahen 
Linde (Stammdurchmesser 0,3 m) im Zufahrtsbereich der im Plangebiet u.a. vorgesehenen 
Feuerwehr. Adulte Vögel können während der Bauzeit vor Menschen, Baumaschinen etc. 
zwar fliehen, gefährdet sind hierbei jedoch Nest, Gelege und flugunfähige Küken der Ge-
hölzbrüter. 

Es sei in diesem Zusammenhang auf § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG verwiesen. Dem-
nach sind Rodungen auch zum Schutz von Singvögeln außerhalb der Zeit vom 01. März bis 
30. September durchzuführen:  

„(5) Es ist verboten, (…)  

2.   Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtne-
risch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzu-
schneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- und 
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesun-
derhaltung von Bäumen, (…)“  

Vermeidungsmaßnahme 1 

Vorsorglicher Artenschutz (Gehölzbrüter): 

Da bei der Abnahme von Gehölzen § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG anzuwenden ist, 
wird hierdurch auch eine Tötung von Individuen (Jungvögel und Eier) vermieden. Zum Schutz 
von etwaigen Frühbrütern wie insbesondere der Ringeltaube ist die Abnahme von Gehölzen 
im erweiterten Sinne von § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG außerhalb des Zeitraums 
01.02. bis 30.09. durchzuführen. 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

Störungsempfindliche Gehölzbrüter wie Neuntöter und Sperbergrasmücke kommen im Plan-
gebiet keinesfalls als Brutvögel vor. Bei den übrigen genannten Arten handelt es sich um 
verbreitete Arten, die häufig in der Nähe des Menschen anzutreffen sind. Daher ist eine Stö-
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rung der Arten mit Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 
durch das Vorhaben sowohl bau- als auch betriebs- und anlagebedingt unwahrscheinlich.  

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

Sofern die Linde vor Abnahme eine Funktion als Fortpflanzungsstätte haben sollte, bestehen 
im näheren Umfeld in umfangreichem Maße Ausweichmöglichkeiten. Im Übrigen erfolgt 
festsetzungsgemäß eine Ausgleichspflanzung im räumlich-funktionalen Zusammenhang, so 
dass auch die drei neu gepflanzten Bäume mittelfristig eine Funktion als Fortpflanzungsstätte 
übernehmen können. 

6.3.1.2. Bodenbrüter 

Standort 

Die Vorhabenfläche bietet speziell für die Art Feldlerche ein nur stark eingeschränktes Poten-
zial als Bruthabitat. Dass begründet sich wie folgt: 

• die Vorhabenfläche weist nur eine maximale Breite von ca. 100 m im Westen und 
ca. 35 m im Osten auf. 

• Die dreiseitig umgebenden Vertikalstrukturen (Gehölze an der Bahn und der Osttan-
gente sowie die Baumreihe an der Straße) schränken die für die Bodenbrüter not-
wendige weiträumigen Offenheit ein. 

• Es existieren bereits hohen Vorbelastungen durch den Verlauf der Bahntrasse im Sü-
den und der Straße im Norden. 

Grundsätzlich muss allerdings auf allen gehölzfreien Flächen, die überbaut werden sollen, 
mit anderen Bodenbrütern gerechnet werden: Die Randbereiche in der Nähe der Gehölz-
strukturen können bodennah in krautiger Vegetation brütenden Arten wie z.B. Braunkehl-
chen, Goldammer und Wachtel als Bruthabitat dienen. Die Wertungsgrenzen der im Gel-
tungsbereich potenziell vorkommenden Bodenbrüter ergeben sich lt. Südbeck et. al 2005 
wie folgt: 

Tabelle 1: Wertungsgrenzen Bodenbrüter (Potenzial) 

Vogelart Wertungsgrenzen laut Südbeck et. al 
2005 

Zielbiotop 

(Feldlerche) 20.03.-31.05. inkl. Nachgelege bis Mitte 
Juli 

Acker/Grünland 

Braunkehlchen 20.04.-10.07. Grünland/Ruderale Stau-
denfluren 

Goldammer 10.03.-20.06. Grünland/Ruderale Stau-
denfluren 

Wachtel 10.05.-31.07. Acker/Ruderale Staudenflu-
ren 

 

Tötung?       Nein, Vermeidungsmaßnahme 2 

Die Tötung adulter Tiere ist während der Bauphase nicht möglich, da sie bei Annäherung 
des Menschen oder vor Maschinen flüchten. Da der Tatbestand des Tötens auch auf die 
Entwicklungsformen der Art (hier Eier und Jungtiere) zutrifft, bedarf es der Vermeidung des 
bewussten In-Kauf-Nehmens des vorhabenbezogenen Tötens. Mit Hilfe von Vermeidungs-
maßnahme 1 kann dies unter Beachtung der Wertungsgrenzen der zuvor aufgeführten, mög-
licherweise im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 18 bodenbrütenden Vögel (s. Tab. 1) ver-
hindert werden. 
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Vor Beginn und in der Brutzeit sind die überbaubaren Ackerflächen und Randsäume die als 
Brutplatz dienen könnten, offen zu halten (z. B. durch regelmäßiges Eggen). Diese vegetati-
onslosen Bereiche meiden die Vögel als Nistplatz, so dass dann bei einsetzenden Bauarbei-
ten im Frühjahr mit keiner Gefahr für die Eier und Küken zu rechnen ist.  

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)?  Nein 

Eine erhebliche Störung der genannten Arten ist nicht gegeben, da die Arten bei Annäherung 
eines Menschen nicht als störungsempfindlich einzustufen sind. Aufgrund dessen kann davon 
ausgegangen werden, dass das Vorhaben keine erheblichen Störungen bzw. Auswirkungen 
auf die lokalen Populationen der genannten bodenbrütenden Arten haben wird. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?   Nein, Vermeidungsmaßnahme 2 

Vermeidungsmaßnahme 2 

Vorsorglicher Artenschutz (Bodenbrüter):  

Bauzeitenregelung: Sämtliche Bauarbeiten erfolgen zum Schutz der etwaig auf der Fläche 
brütenden Arten außerhalb des Zeitraums 01.03. – 31.08. Eine Abweichung von dieser 
Bauzeitenregelung ist nur dann möglich, wenn die Baufeldfreimachung (Herstellung einer 
vegetationslosen Rohbodenfläche) vor dem 01.03. erfolgt und der vegetationslose Zustand 
bis zum Beginn regelmäßig stattfindender Erdbauarbeiten auf der betreffenden Fläche gehal-
ten wird. Alternativ ist der Beginn der Baufeldfreimachung bzw. der Bauarbeiten auch inner-
halb des oben genannten Zeitraums möglich, wenn maximal 7 Tage vor Beginn der Baufeld-
freimachung/Bauarbeiten eine qualifizierte Fachkraft den Nachweis erbringt, dass keine Bo-
denbruten im betreffenden Bereich stattfinden. Eine entsprechende, von der Fachkraft zu 
erstellende und unterzeichnende Dokumentation ist der Gemeinde sowie der zuständigen 
Unteren Naturschutzbehörde vor Baufeldfreimachung/Baubeginn unaufgefordert zuzustellen. 

6.3.1.3. Fassaden-, Nischen-, Höhlenbrüter 

Standort 

Da sich am Standort keine Gebäude befinden, ist das Auftreten von Fassaden-, Nischen- 
bzw. Höhlenbrüter wie Bachstelze, Gartenrotschwanz, Hausrotschwanz, Haussperling, Mau-
ersegler, Mehlschwalben und Rauchschwalbe ausgeschlossen. 

Tötung?      Nein 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)?  Nein 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?   Nein 

Es ist nicht davon auszugehen, dass das Vorhaben zu einer artenschutzrechtlich relevanten 
Betroffenheit von an Gebäude brütenden Arten führt. 
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6.3.1.1. Gewässer-/ Röhricht- / Schilfbrüter 

Standort 

Innerhalb und in den angrenzenden Bereichen des Geltungsbereichs befinden sich keine 
Standgewässer mit standgewässertypischer Röhrichtvegetation, keine Schilf-Landröhricht-
Bereiche. Etwaige Bruthabitate für Gewässer-, Röhricht- und Schilfbrüter sind nicht vorhan-
den, relevante Eingriffe somit ausgeschlossen. 

Tötung?       Nein 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)?  Nein 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?   Nein 

Es ist nicht davon auszugehen, dass das Vorhaben zu einer artenschutzrechtlich relevanten 
Betroffenheit gewässernah brütender Arten führt. 

 

6.3.2. Säugetiere 

Säugetierarten, die dem besonderen Artenschutz unterliegen, sind im Hinblick auf die Plan-
inhalte irrelevant bzw. ausgehend von den vorhandenen Biotoptypen sehr wahrscheinlich 
nicht vorhanden.  

Unter den Säugetieren nehmen insbesondere die Fledermäuse artenschutzrechtlich eine be-
deutende Rolle ein. Für Fledermäuse ergeben sich keine negativen Auswirkungen, da in die 
angrenzenden Heckenstrukturen und den Gehölzgürtel des Regenrückhaltebeckens nicht 
eingegriffen wird. Aufgrund der Bebauung geht unter Umständen eine kleine Nahrungsflä-
che verloren, die Tiere können jedoch in die Umgebung ausweichen. 

Für alle übrigen artenschutzrechtlich relevanten, d.h. in Anhang IV FFH-RL gelisteten Säuge-
tierarten (vgl. Tab. 1) spielt das Plangebiet keine Rolle, da die hier vorhandene Biotopstruk-
tur nicht mit den Ansprüchen der jeweiligen Art übereinstimmt. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 
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Tabelle 2: Gem. Anh. II bzw. IV geschützte Säugetierarten in M-V. Quelle: LUNG M-V 2016. 

 

 

6.3.3. Amphibien 

Die zur Überbauung vorgesehene Fläche übernimmt für Amphibien keine bzw. keine bedeu-
tende Funktion. Die Planung greift weder in Gewässer selbst, noch in deren Uferbereiche 
ein, da diese Lebensräume nicht vorhanden sind. Eine Winterhabitatfunktion kann die betref-
fende Ackerfläche ebenfalls nicht übernehmen 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 
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6.3.4. Reptilien 

Die nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG für den besonderen Artenschutz bedeutsa-
men Arten Europäische Sumpfschildkröte und Glattnatter kommen innerhalb des Plangebie-
tes wegen erheblich von deren Habitatansprüchen abweichender Biotopstrukturen nicht vor. 
Sumpfschildkröte und Glattnatter haben innerhalb M-Vs Verbreitungsschwerpunkte weit ab-
seits der Vorhabenfläche. 

Zauneidechsen können grundsätzlich in allen Abschnitten der vorbeiführenden Bahntrassen 
vorkommen. In diesen Lebensraum wird im Zuge des Vorhabens jedoch nicht eingegriffen. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

 

6.3.5. Rundmäuler und Fische 

Vorhabenbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf diese Artengruppe sind nicht gegeben. 
Mit einem Vorkommen der in Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG für M-V gelisteten 
Zielarten (Fluss-, Bach-, Meerneunauge, Lachs, Rapfen, Bitterling, Steinbeißer, Schlamm-
peitzger, Maifisch, Finte, Groppe) nicht zu rechnen. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten? Nein 

 

6.3.6. Schmetterlinge 

Für die in M-V gemäß Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG geschützten Arten Skabi-
osen-Scheckenfalter, Kleiner Maivogel und Großer Feuerfalter existieren im Plangebiet keine 
geeigneten Habitate. 

Die Raupen des Nachtkerzenschwärmers (geschützt gem. Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG) bevorzugen als Nahrungspflanze verschiedene Weidenröschenarten. Im Süden 
der Vorhabenfläche konnten an zwei Standorten jeweils Kleinblütiges und Schmalblättriges 
Weidenröschen angetroffen werden. Die Exemplare spielen für die Nachtkerzenschwärmer 
aufgrund der geringen Anzahl an Individuen eine unerhebliche Rolle, gleichzeitig fehlt es an 
ausreichend Nektarpflanzen für die Falter. Daher kann davon ausgegangen werden, dass 
die Vorhabenfläche für Nachkerzenschwärmer ebenfalls keine Rolle als geeignetes Habitat 
spielt und keine negativen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 
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6.3.7. Käfer 

Mit dem Auftreten der in M-V gemäß Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG geschütz-
ten Zielarten Großer Eichenbock, Breitrand, Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer, Eremit, 
Hirschkäfer und Menetries’ Laufkäfer ist infolge der im Plangebiet ungeeigneten Biotopstruk-
turen nicht zu rechnen. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

 

6.3.8. Libellen 

Auf der Vorhabenfläche selbst existieren keine permanenten wasserführenden Gewässerbio-
tope mit Habitatpotential für Libellen. Das für die Eiablage geeignete Regenrückhaltebecken 
befindet sich außerhalb des Planbereiches und wird von den Planinhalten aufgrund der ge-
hölz- und reliefbedingten Abschirmung auch mittelbar nicht tangiert. So sind vorhabenbe-
dingte, direkte und mittelbare Auswirkungen des Vorhabens auf diese Artengruppe in jedem 
Fall nicht gegeben. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

 

6.3.9. Weichtiere 

Mit dem Auftreten der in M-V gemäß Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG geschütz-
ten Zielarten Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Vierzähnige Windel-
schnecke (allesamt feucht- und Nasswiesenarten) sowie die Kleine Flussmuschel (Art oligo- 
bis mesotropher Bäche und Flüsse) ist infolge der im Plangebiet nicht geeigneten Biotop-
strukturen nicht zu rechnen. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

 

6.3.10. Pflanzen 

Die nach Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG geschützten europäischen Zielarten 
des Landes M-V (Sumpf-Engelwurz, Schwimmendes Froschkraut, Sand-Silberscharte, Frauen-
schuh, Sumpf-Glanzkraut, Kriechender Scheiberich, Firnisglänzendes Sichelmoos, Grünes 
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Besenmoos) kommen im Plangebiet aufgrund der Nichteignung der Biotopstruktur bzw. 
Standortmerkmalen nicht vor.  

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG): 

• Entnahme aus der Natur?    Nein 

• Beschädigung der Pflanzen oder Standorte?  Nein 

• Zerstörung der Pflanzen oder Standorte?  Nein 

 

7. Zusammenfassung 

Im Zuge der Aufstellung des B-Plans Nr. 18 der Gemeinde Hornstorf ist der besondere Ar-
tenschutz mit zu betrachten. Die Fläche liegt zwischen der Bahntrasse Rostock-Wismar im 
Süden, der Zufahrtsstraße nach Hornstorf im Norden und der Osttangente im Westen. Von 
der betroffenen Fläche geht eine für den Artenschutz untergeordnete Bedeutung aus. Auf 
Grundlage einer Potentialeinschätzung ist mit dem vorhabenbedingten Eintritt von Verbots-
tatbeständen im Sinne von § 44 BNatSchG unter Berücksichtigung der aufgeführten Vermei-
dungsmaßnahme nicht zu rechnen: 

Vorsorglicher Artenschutz: 

• Vermeidungsmaßnahme 1 (Gehölzbrüter): Da bei der Abnahme von Gehölzen § 39 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG anzuwenden ist, wird hierdurch auch eine Tötung von 
Individuen (Jungvögel und Eier) vermieden. Zum Schutz von etwaigen Frühbrütern 
wie insbesondere der Ringeltaube ist die Abnahme von Gehölzen im erweiterten Sin-
ne von § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG außerhalb des Zeitraums 01.02. bis 
30.09. durchzuführen. 

• Vermeidungsmaßnahme 2 (Bodenbrüter): Bauzeitenregelung: Sämtliche Bauarbeiten 
erfolgen zum Schutz der etwaig auf der Fläche brütenden Arten außerhalb des Zeit-
raums 01.03. – 31.08. Eine Abweichung von dieser Bauzeitenregelung ist nur dann 
möglich, wenn die Baufeldfreimachung (Herstellung einer vegetationslosen Rohbo-
denfläche) vor dem 01.03. erfolgt und der vegetationslose Zustand bis zum Beginn 
regelmäßig stattfindender Erdbauarbeiten auf der betreffenden Fläche gehalten wird. 
Alter-nativ ist der Beginn der Baufeldfreimachung bzw. der Bauarbeiten auch inner-
halb des oben genannten Zeitraums möglich, wenn maximal 7 Tage vor Beginn der 
Baufeldfreimachung/Bauarbeiten eine qualifizierte Fachkraft den Nachweis erbringt, 
dass keine Bodenbruten im betreffenden Bereich stattfinden. Eine entsprechende, 
von der Fachkraft zu erstellende und unterzeichnende Dokumentation ist der Ge-
meinde sowie der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde vor Baufeldfreima-
chung/Baubeginn unaufgefordert zuzustellen. 

Eine darüber hinaus gehende Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Förderung be-
stimmter Arten (CEF-Maßnahmen) ist nicht erforderlich. 

 

Geprüft: 

Rabenhorst, den 26.11.2025 

 

 

Oliver Hellweg 


